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Oestreichs Devise: ^. «Z. I. «Z. Tl.
Aus Wien.

^ustriae I^sl. Imperars 0rd1 Universo (Es ist Oestreichs Beruf, über den
Erdkreis zu herrschen) ist eine alte Dentnng der vorstehenden östreichischen Wap¬
pendevise. Eine andere Dentnng besagt: Aller Ehren Ist Oestreich Voll, und
der Satz hat Wahrheit in sich. Oestreich trägt drei Königskronen neben der eignen
Kaiserkrone, und so jnng anch dieses Kaiserthnm ist, so hat -es doch von dein
alten, damals verblichenen, römischen Kaiserthnm einige Erbschaft gemacht, das
Kleinod der Kaiserkrone selbst, die Schutzherrlichkeit über deu päpstlichen Stuhl
(aävoeaüo seäis Komanae) und den diplomatischen Rang. An diesen Ehren hat
aber Oestreich nicht genng; es will andere haben, um die es jetzt streitet. Es
prätendirt die Ehre, die Neconstitnirnng des deutschen Bundes zu leiten; ferner
die Ehre, in der Bundesversammlung das Präsidium zu führen; außerdem die
Ehre, Deutschlaud überhaupt zu commandiren, und als deutscher Kaiser anerkannt
zu werden, um diese Würde jeuer Kaiserwahl der Frankfurter Nationalversammlung
entgegenzusetzen.

Es hat keinerlei rechtlichen Grund zu allen diesen Forderungen, und es ver¬
sucht vergebeus, seiue Präteusionen selbst auf die Bestimmungen des deutschen
Buudes zu stützen.

Was deu ersten Anspruch betrifft, die Neconstituirung des deutschen Bundes
einzuleiten nud zu Staude zu bringen, so würde an sich jede andere Macht in
Deutschland qualificirt sein, dazu die ersteu Präpositionen zn machen, also z. B.
Preußeu uud Baiern ebenso gut als Oestreich. Das letztere aber ist dazu nicht
befähigt, weil es durch seiue centralisirende Konstitution vom März 1849 aus dem.
Bunde ausgeschieden ist. In der Buudesacte ist enthalten:

Art. 1. Die Fürsten und Städte Deutschlands vereinigen sich zu
einem Buude, welche der deutsche Buud heißeu soll, mit Einschluß des
Kaisers von Oestreich und der Könige von Preußen, von Dänemark und der
Niederlande, von welchen Oestreich und Preußen für ihre gesammten vor¬
mals zum deutschen Reiche gehörigen Besitznngen, Dänemark für Hol¬
stein, Niederlande für Luxemburg eintreten.

Art. 2. Der Zweck ist Erhaltung der äußern und innern Sicherheit
Deutschlands und der Unverletzbarkeit der deutschen Staaten.
In diesen mehrfachen Erklärungen ist deutlich ausgesprochenund im Einzelnen

durchgeführt, daß der deutsche Bund geographischans die Grenzen des ehemaligen
deutschen Reichs beschränkt ist. Wenn also Oestreich die nicht deutschen Länder,
Ungarn, Siebeubürgen, Galizien, Italien mit den deutschen Erblauden in ein
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politisches Ganzes verbindet, so hat es als solche europäische Großmacht nicht das
Recht, als Bnndesglied einzutreten, bevor es Erklärnngen uud Garantien gegeben
hat, wie es demselben möglich ist, nur mit den deutschen Erblanden an dem Bnnde
zu halten. Nnn kann man sagen, die zn dem deutschen Buude vereiuigteu Fürsten
und Städte können das ganze neu constituirte Oestreich dnrch eine förmliche Er¬
klärung in den Bund aufnehmen. Dies ist aber erstlich nicht rachsam, denn in
der Buudeöacte wird gesagt:

Art. 11. Die Mitglieder des Bnndcö garantiren sich gegenseitig ihre
sämmtlichen uuter dem Bnnde begriffenen Besitzungen.
Die deutschen Fürsten waren also durch eine dergleichen Aufnahme in den

Bnnd verpflichtet, Oestreich iu dem Besitze von Ungarn und der Lombardei zu
schützen, waö wegen innerer nnd äußerer Verhältnisse dieser Länder eine sehr be¬
denkliche Verpflichtung wäre. Zweitcuö ist aber eiue Ausuahme des neuen Oest¬
reichs durch die bisherigen Bundesgesetze verwehrt. Die Wiener Schlußaete
enthält Folgendes:

Art. 6. Der Bund ist uach seiner ursprüuglichen Bestimmung ans die
gegenwärtig darau teilnehmenden Staaten beschränkt. Die Aufnahme eines
neuen Mitgliedes kann nnr Statt haben, wenn die Gesammtheit der Bnndes-
glieder solche mit den bestehenden Verhältnissen vereinbar uud dem Vortheil
des Ganzen angemessen findet.

Art. 4. Der Gesammtheitder Bundesglieder steht die Befugniß der Ent¬
wickelung und Ausbildung der Bnndesacte zn. Die deshalb zu fassenden
Beschlüsse dürfeu aber mit dein Geiste der Bnndesacte nicht im Widerspruch
steheu, uoch von dem Grundcharakter des Bundes abweichen.
Eiue Ausuahme des jetzigen Oestreichs in den deutschen Bund würde demnach

in Folge des bestehenden Bnndesrechtesnicht erlaubt seiu, weil sie dem Vortheil des
Ganzen nicht angemessen ist wegen Uebernahme gefährlicher Garantien (Art. 6.), uud
weil sie vou dem Grundcharakterdes Bundes abweicht, welcher auf das Zusammen¬
halten der Läuder des ehemaligen deutschen Reiches gestellt ist (Art. 4). Gegen diese
Argnmentationen kaun man nun schließlich einwenden, daß es ungachtet der auf
dem Papier euthalteneu Vorschriften der Gesammtheit der Bundesglieder nicht ver¬
wehrt werden könne, im EinVerständniß unter sich uud mit Oestreich das letztere
ganz iu deu Bund aufzunehmen. Dies muß man allerdings zugeben, aber der
so constituirte Bund würde nicht mehr der deutsche Buud sein uud nicht diesen
Namen führen können. Es wäre ein ganz nener Bund, der den Grundbestim-
mungcn des alten so direct entgegenstünde, daß es eine Ungereimtheit ist, ihn
rechtlich als Conseqnenz und Ausfluß früherer Verträge zu betrachten. Aus allen
diesen Erörterungen ziehen wir den Schluß, daß Oestreich, so wie es jetzt steht,
dem deutschen Bnnde nicht augehört, uud daher aus die Ehre, die Necoustituiruug
desselben zu leiteu, nicht den geringsten Anspruch hat.

Grenzvoten. IV. 1850. 108
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Das zweite Recht, welches Oestreich in Anspruch nahm, ist das Präsidium
bei der Bundesversammlung, und dieö ist ihm in Art. 5 der Buudesacte aus¬
drücklich zugesprochen. Nach den vorher gegebenen Erörterungen würde dies zu
Recht bestehen, sobald Oestreich durch eine Erklärung, nur mit den deutschen
Staaten dem Bnnde anzugehören, sich als Mitglied des Bundes legitimirt hat.
Bis jetzt ist aber eiue solche Erklärung nicht erfolgt nnd daher jenes Recht, so¬
wie überhaupt die Theilnahme am Bunde, für suSpeudirt zu achten. In, der
Wirtlichkeit hat sich allerdings in Frankfurt ein Kongreß von Gesandten deutscher
Buudesstaateu uuter dem Präsidio eiueS östreichischen Gesandten gebildet nnd in
verschiedenen Formen die Qnalisication als reactivirter deutscher Bundestag bei¬
gelegt. In diesem ganzen Vorschritte liegen aber vielfache unheilbare Nullitäteu.
Erstlich bat sich im Jahre 1848 der ehemals besteheude Bundestag 'mit Einver¬
ständnis; aller deutschen Regierungen aufgelöst, uud weuu mau ihn in sciuer
alten Gestalt wiederherstellen wollte, könnte dieö nur durch gemeinsames Einver¬
ständnis^ derselben Negieruugeu beschl>.'sseu werdeu. Zweitens liegt eine Nullität
darin, daß Oestreich, das einstweilen rechtlich gar nicht Buudeömitglied ist, uud der
Neichöseiud, Dänemark (mit welchem Oestreich fortdauernd in gutem Vernehmen
stand), dabei zugelassen wurden. Drittens war die sogeuauute Pleuarversammlung,
wcun sie das Plennm des BnudeMigeS vorstellen sollte, unvollständig, weil sie nicht
einmal die in der Geschäftsordnung voml/l. Novbr. 1816 vorgeschriebenen^Stimmen
in sich vereinte. Sie war aber auch eiu Uudiug, weil das Plenum des Bundes¬
tages nach Bnndesacte Art. 7 nnd Wiener Schlußacte Art. 12 zu Erörterung nnd
Berathung nicht ermächtigt ist, souderu uur eiue besoudere Art der Abstimmung
dadurch bezeichnet wird. Viertens ist der nachmals constitnirte engere Rath, ob¬
wohl er scheiubar 9 Stimmen repräscntirte, eine Nullität aus den vorher ange¬
führten Gründen, weil der Bundestag nnr mit Einwilligung sämmtlicher BnndeS-
glieder reconstitnirt werden kann, ingleichen Oestreich und Dänemark (das letztere
noch vor Natisication des Friedens) darin mitstimmten. Die Lage der Sache ist
also die, daß die allerdings nothwendige Aufstellung einer neueu Bundesversamm¬
lung nur durch einen Congreß bewirkt werden kann, welcher von der Gesammt¬
heit der Bnndesmitglieder beschickt wird. Hierbei kann man, wenn es beliebt,
die Formen des alten Bundestages wieder herstellen oder anch Modificationen
machen. Daö Präsidium würde, hierbei eiue offeue Frage sciu, weil der Art. 5
der Buudeöacte uur auf deu alten in Wien regnlirten Bundestag geht; denn ein
Präsidium in dein Bnnde selbst hat Oestreich nicht, indem nach Art. 3 der Bnn¬
desacte alle Bundesglieder, als solche, gleiche Rechte haben.

Der dritte Anspruch, iu Deutschland überhaupt zu commaudireu, wozu die
Prätension in der ganzen Haltung Oestreichs sich zeigt, beruht auf gar keinem
rechtlichen Gruude, souderu sucht sich durch die Schleichwege der Diplomatie
durchzusetzen.
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